
Fina nzantagen richtline der

Dachdecker-l nnung Hagen

Präambet

Die Antagenrichttinie dient einer eigenverantworttichen und gesetzeskonformen Bewirtschaftung
von Finanzmittetn durch die Dachdecker-lnnung Hagen. Der Rahmen, den sie hierfür vorgibt, wird
maßgebtich durch ihre Aufgabe zur Vertretung der Mitgtiederinteressen und ihre Funktion ats
mittelbare Staatsverwattung geprägt. Für deren Wahrnehmung sind eine betriebsfähige
Einrichtung und finanziett teistungsfähige Organisation notwendig. Erziette Erträge dienen der
Erhattung und Stärkung beider, wirken damit zugunsten der Mitgtieder beitragsschonend.
Antagerisiken, die den Bestand durch Verluste gefährden oder mindern können, sind durch eine
sorgsame und verantwortungsbewusste Mittetbewirtschaftung zu vermeiden.

§1

Rahmenbedingungen

Ziet ist die Erhattung der Finanzmittet der Dachdecker-lnnung Hagen, wobei die Erwirtschaftung
regetmäßiger Erträge angestrebt werden sott. Die Umsetzung erfordert die Einhattung eines

angemessenen Verhättnisses von Rendite und Risiko. Höhere Renditen sind nur dort zu erzieten,

wo auch Risiken zu erwarten sind. Dabei ist sicher zu stetten, dass Finanzmittet im Bedarfsfatt

rechtzeitig zur Verfügung stehen.

§2

Finanzptanu ng, Verfügba rkeit

Vor jeder Antage ist eine Finanzptanung gemäß den nachfotgenden Kriterien unter
Berücksichtigung des Vermögens und der Verbindtichkeiten aufzustetlen. Hieraus ergibt sich,
wetche Finanzmittel für wetchen Antagezeitraum zut Verfügung stehen. Dies ist zu

dokumentieren.

§3

Antagefristen

Die Finanzmittet sind so anzulegen, dass die Zahtungsfähigkeit der Dachecker-lnnung Hagen
jederzeit gewährteistet ist. Die Antagefristen werden wie fotgt kategorisiert:

kurzfristige Antagen (Antagehorizont: bis zu zwei Jahren)

mittelfristige Antagen (Anlagehorizont: bis zu fünf Jahren)

tangfristige Antagen (Antagehorizont: länger ats fünf Jahre)
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§4

Antageziele

Die kurz- und mittetfristigen Antagen haben die Sicherstettung einer bedarfsgerechten Liquidität
zum Ziet, die tangfristigen Antagen sotlen regetmäßig dem Kapitaterhatt dienen. Es ist
sicherzustelten ist, dass jederzeit auf sich verändernde wirtschafttiche und rechttiche
Rah men bed i ngungen angemessen reagiert werden kann.

§5

Anlagerahmen und Risikoklassen

(1) Die kurzfristig und mittetfristig erforderlichen Teite der Finanzmittel müssen in defensive
Antagen investiert werden.

(2) Von den Langfristigen Antagen müssen mindestens 50 7o in defensive Antagen investiert
werden.

(3) Bis zu 50 % der tangfristigen Antagen können in Papieren angetegt werden, die stärker
wachstums- bzw. ertragsorientiert sind.

(4) Sottte die Quote der wachstums- und ertragsorientierten Papiere infotge von

unterschiedticher Marktpreisentwicktung überschritten werden, besteht keine Verpftichtung zur

Umschichtung in defensive Antagen. Neuinvestitionen sind dann jedoch ausschtießtich im

Bereich der defensiven Antagen vorzunehmen.

§6

Anlagen

(1) Folgende Antagen sind insbesondere zutässig:

Antagen defensiv
wachstums- /
ortragsorientiert

Spar-, Sicht- und Termineintagen x

Anteihen:
Deutsche und internationate (inkt. Schwettentänder)

Staatsanleihen, Bundeswertpapiere, staatsgarantierte
lnhaberschutdverschreibungen, gedeckte Schutdver-

schreibungen (2. B, ffandbriefe), Banken-lnhaber-
schutdverschreibungen, Untemehmensanteihen, Wandet-
anteihen

x

Aktien:
Deutsche und internationate Einzettitet, Zertifikate auf
Aktien und AKienindizes

x

lnvestme,ntfonds:
Aktienfonds, Mischfonds,
lmmobilienfonds, lndexfonds
Dachfonds

Rentenfonds, Offene
(ETF), Getdmarktfonds,

x



\2) Andere Antagelormen wie z. B. Hedge-Fonds, Produkte der EUREX und anderer
Terminbörsen, Rohstoffe und der Einsatz von Hebetprodukten sind ausgeschtossen.
lnvestmentfonds gemäß Kapital.antagegesetzbuch (KAGB) dürfen nur in beschränkem Umfang
Finanzderivate entha lten.

(3) Kreditaufnahmen und Bel.eihungen zum Erwerb von Wertpapieren für das Portfotio sind,
ebenso wie Wertpapierteihegeschäfte, unzutässig. Kreditaufnahmen mit der Absicht der

,,Hebetung" von Portfolio-Votumen oder -Risiko sind nicht zutässig.

(4) Die Aktien eines Emittenten sind im Zeitpunkt ihres (Erst-) Erwerbs auf maximal2 o/o,

später 3 o/o des Gesamtportfotios begrenzt. Dafür gitt eine Toteranzgrenze von 10 0z6. Daher können

sich von einem Einzelwert höchstens 3,3 o/o des Gesamtportfotios im Depot befinden.

(5) Die Antagen müssen dem Ansehen und der gesettschafttichen Verantwortung einer
Körperschaft des öffentl.ichen Rechts gerecht werden.

§7

Bonitätsrisiko

Zur Steuerung des Bonitätsrisikos werden die Rating-Noten nach Maßgabe der Europäischen

Zentratbank von Standard & Poors, Fitch Ratings, Moody's sowie DBRS verwendet. Fotgende

Mindestratings sind bei Antagen zutässig:

Standard & Poors: BBB-

Fitch Ratings: BBB-

Moddy's: Baa3

DBRS: BBB tow

Fatts diese Agenturen die Bonität des Schutdners unterschiedtich bewerten, gitt das schtechteste
Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs. Für Aktien gibt es keine Bonitätsvorgaben. Die

Aktienkomponente muss aus Titetn bestehen, die in einem der fotgenden lndizes enthatten sind:

Gtobat: MSCI World Standard, MSCI Large Cap, MSCI Smatt Cap

Europa: STOXX Europe 600, DAX, MDAX, SDAX, TecDax

Nordamerika: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq

Asien: MSCI Paci{ic, Nikkei
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Währung3posltionan

AKien mit Börsennotierung in Fremdwährung sind zutässig. Atte sonstigen Anlagen sotten auf
EUR, USD, GBP oder CHF tauten oder in EUR gesichen sein. Andere Währungen sind bei den
sonstigen Antagen nur zutässig bis zu einem Anteit in Höhe von 10 % des Antagevotumens.

Eine DireKantage ohne Beratung durch einen fachkundigen Dritten soll nur dann durchgeführt
werden, wenn die Ertragsaussichten bzw. -risiken eigenständig bewerten werden können. Atl.e

Konten, Wertpapiere und Depots müssen auf den votten Namen der Körperschaft tauten, die
verpftichtet wird. Die Antageentscheidungen sind ausreichend zu dokumentieren.

§ to

Kontroll- und Üborwachungsprtichten

t rl
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Diese Richttinie wird durch die lnnungsversammtung der Dachdecker-lnnung Hagen
beschlossen.

Hagen, den 21 .02.2025
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Sebastian Baranowski
Geschäfisführer

Vertiert ein Emittent das genannte Mindestrating, muss beschtossen werden, zu welchen
Bedingungen der Titet gehatten bzw. veräußert werden sol.t.
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Elnbindung Drittar und Dokumentetion3pfucht

Das Erreichen der Antageziele, die Einhattung der vorgegebenen Antagen sowie die Streuung der
Kapitatantage müssen regetmäßig überwacht werden. Mit zunehmendem Antagerisiko verringern
sich die Zeiträume zur Kontrol.te und Prognose der Kapitatentwicktung. Bei defensiven Antagen
kann eine iährtiche Kontrotl.e ausreichend sein. Die Überwachung ist zu dokumentieren.


